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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 14.01.2019 bzgl. 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ im 

Ortsteil Osterwick im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch  

 

 

Anlage II zur SV IX/697  

 

Der Hinweis des Aufgabenbereiches Abfallwirtschaft, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis 

erforderlich ist, wenn mineralische Stoffe aus industriellen Prozessen und Stoffe aus 

Bautätigkeiten verwendet werden, wird zur Kenntnis genommen. 


